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Feststellung der Jahresabschlusses 2014 des Landkreises  
 
Anlage: Jahresabschluss 2014 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Verwaltungs- und Finanzausschuss 01.12.2015 
zur Vorberatung       nicht öffentlich 
 
Kreistag 14.12.2015 
zur Beschlussfassung       öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 
Der Jahresabschluss 2014 wird laut Ergebnis- und Finanzrechnung sowie 
 Bilanz vom 31.12.2014 wie folgt festgestellt: 
 
In der Ergebnisrechnung beträgt 
das ordentliche Ergebnis       10.367.102,17 EUR 
das außerordentliche Ergebnis        2.386.181,32 EUR. 
 
In der Finanzrechnung beträgt 
Der Endbestand an liquiden Mitteln     63.645.780,14 EUR. 
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In der Bilanz betragen die AKTIVA 
Immaterielle Vermögensgegenstände           763.817,31 EUR 
Sachvermögen       221.952.979,90 EUR 
Finanzvermögen       127.154.006,65 EUR 
Abgrenzungsposten        50.726.837,11 EUR. 
 
und die PASSIVA 
Basiskapital       164.074.775,06 EUR 
Rücklagen aus Überschüssen ordentliches Ergebnis   31.559.644,99 EUR 
Rücklagen aus Überschüssen außerordentl. Ergebnis   9.281.753,89 EUR 
Sonderposten        94.875.852,63 EUR 
Rückstellungen          5.584.312,08 EUR 
Verbindlichkeiten        85.732.383,95 EUR 
Passive Rechnungsabgrenzung        9.488.918,37 EUR. 
 
 
III. Begründung 
 
Die Jahresrechnung sowie die Bilanz 2014 wurden im Juli schlussgebucht. Sie sind gemäß 
§ 110 Gemeindeordnung (GemO) vor ihrer förmlichen Feststellung durch das Amt für Prü-
fung und Kommunalaufsicht zu prüfen. Diese Prüfung ist erfolgt und liegt ebenfalls zu dieser 
Sitzung vor. 
 
Der Jahresabschluss enthält neben der Gesamtergebnisrechnung („Gewinn- und Verlust-
rechnung“), der Gesamtfinanzrechnung („Liquiditätsrechnung“) und der Bilanz die gesetzlich 
erforderlichen Bestandteile und weitere detaillierte Erläuterungen, die in der Anlage beige-
fügt sind. 
 
Der Verwaltungs-und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag antragsgemäß zu be-
schließen.  
 
IV. Finanzielle Auswirkung auf den Kreishaushalt 
 
keine   
 
 

 
Roland Bernhard 
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